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(Neufassung aufgrund der Beschlüsse der ordentlichen Mitgliederversammlung 
vom 23./24. Juni 2009)

Berechtigungsvertrag
zwischen dem unterzeichneten 

Urheber .........................................................................................................................................

Musikverleger (Musikverlag) 1) 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

Rechtsnachfolger des ................................................................................................................

– im folgenden kurz Berechtigter genannt –

und

der GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfäl-
tigungsrechte, vertreten durch ihren Vorstand in 10787 Berlin, Bayreuther Straße 37,

– im folgenden kurz GEMA genannt –.

Der Berechtigte überträgt hiermit der GEMA als Treuhänderin für alle Länder alle 
ihm gegenwärtig zustehenden und während der Vertragsdauer noch zuwachsen-
den, zufallenden, wieder zufallenden oder sonst erworbenen Urheberrechte in 
folgendem Umfang zur Wahrnehmung nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen:

	 a)	 Die Aufführungsrechte an Werken der Tonkunst mit oder ohne Text, jedoch 
unter Ausschluss der bühnenmäßigen Aufführung dramatisch-musikalischer 
Werke, sei es vollständig, als Querschnitt oder in größeren Teilen.

	 Bühnenmusiken, soweit sie nicht integrierender Bestandteil des Bühnenwerkes 
sind, Bühnenschauen, Filmbegleitmusik, Einlagen in Revuen, Einlagen in Ope-
retten, Possen und Lustspielen, melodramatische und Kabarettaufführungen 
sind Gegenstand dieses Vertrages, soweit es sich nicht um die Aufführung von 
Bestandteilen dramatisch-musikalischer Werke in anderen Bühnenwerken han-
delt.

*) 	 Das Vertragsformular mit seiner besonderen Vereinbarung unter § 16 wird nur für Vertragsab-
schlüsse mit Angehörigen und Verlagsfirmen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft verwendet. Bei Vertragsabschlüssen mit Angehörigen von Drittländern entfällt § 16 des 
Vertrages.

1)	 Handelt es sich nicht um eine Einzelperson, so ist die Angabe der Rechtsform des Verlages 
erforderlich (z. B. Einzelfirma, OHG, KG, GmbH, AG). Der Berechtigungsvertrag muss in solchen 
Fällen durch die im Handelsregister eingetragenen Vertretungsberechtigten unter Hinzufügung 
des Firmenstempels unterschrieben werden.

§ 1
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	 b)	 Die Rechte der Hörfunk-Sendung mit Ausnahme der Sendung dramatisch-
musikalischer Werke, sei es vollständig, als Querschnitt oder in größeren Teilen2).

	 c)	 Die Rechte der Lautsprecherwiedergabe einschließlich der Wiedergabe von 
dramatisch-musikalischen Werken durch Lautsprecher.

	 d)	 Die Rechte der Fernseh-Sendung mit Ausnahme von dramatisch-musika
lischen Werken, sei es vollständig, als Querschnitt oder in größeren Teilen2).

	 e)	 Die Rechte der Fernseh-Wiedergabe einschließlich der Wiedergabe von dra-
matisch-musikalischen Werken.

	 f)	 Die Filmvorführungsrechte einschließlich der Rechte an dramatisch-musika-
lischen Werken.

	 g)	 Die Rechte der Aufführung und Wahrnehmbarmachung mittels der gemäß 
Abs. h) hergestellten Vorrichtungen, mit Ausnahme

aa) der bühnenmäßigen Aufführung dramatisch-musikalischer Werke, sei 
es vollständig, als Querschnitt oder in größeren Teilen,
bb) der Wahrnehmbarmachung dramatisch-musikalischer Werke in Thea-
tern im Sinne von § 19 Abs. 3 UrhG 3).

	 h)	 Die Rechte der Aufnahme auf Ton-, Bildton-, Multimedia- und andere Daten-
träger einschließlich z. B. Speichercard, DataPlay Disc, DVD (Digital Versatile 
Disc), Twin Disc, Ton- und Bildtonträger mit ROM-part und entsprechende Träger 
mit Datenlink, sowie die Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte an diesen 
Trägern.

	 Das Recht, Werke der Tonkunst (mit oder ohne Text) in Datenbanken, Dokumen-
tationssysteme oder in Speicher ähnlicher Art einzubringen.

	 Das Recht, Werke der Tonkunst (mit oder ohne Text), die in Datenbanken, Doku-
mentationssysteme oder in Speicher ähnlicher Art eingebracht sind, elektronisch 
oder in ähnlicher Weise zu übermitteln, einschließlich z.B. für mobile Internet-
nutzung und für Musiktauschsysteme.

	 Die Rechtewahrnehmung zur Nutzung der Werke der Tonkunst (mit oder ohne 
Text) als Ruftonmelodien und als Freizeichenuntermalungsmelodien erfolgt 
zweistufig. Stufe 1: Das Recht zur Einwilligung in die Benutzung eines Werkes 
als Ruftonmelodie oder als Freizeichenuntermalungsmelodie, insbesondere nach 
§ 14 UrhG4) und § 23 Satz 1 UrhG5), bleibt beim Berechtigten. Stufe 2: Die Rechte 
nach lit. h Abs. 1 bis 3 überträgt der Berechtigte der GEMA zur Wahrnehmung.

2)	 Die Rechte zur zeitgleichen, unveränderten und vollständigen Weiterverbreitung dramatisch-
musikalischer Werke in Fernseh- und Hörfunkprogrammen im Sinne und im Umfang der EG-
Richtlinie 93/83 vom 27. 9. 1993 werden der GEMA von den betroffenen Berechtigten durch 
gesondertes Mandat übertragen.

3)	 Abgedruckt auf Seite 81.
4)	 § 14 UrhG lautet: „Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchti-

gung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönli-
chen Interessen am Werk zu gefährden.“

5)	 § 23 Satz 1 UrhG lautet: „Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur 
mit Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder 
verwertet werden.“
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	 Die Rechtsübertragung erfolgt jeweils vorbehaltlich der Regelung nach  
Abs. i).

	 Die vorgenannten Rechte umfassen nicht die graphischen Rechte, insbesondere 
nicht das Recht am Notenbild oder Textbild.

	 Für Vervielfältigung dramatisch-musikalischer Werke – vollständig, im Quer-
schnitt oder in größeren Teilen – zum persönlichen oder sonstigen eigenen 
Gebrauch durch Ton- oder Bildtonträger bleibt dem Berechtigten das Verviel
fältigungsrecht vorbehalten, soweit es sich um die Wahrnehmung gegenüber 
Theatern handelt.

	 i)	 (1) Die Rechte zur Benutzung eines Werkes (mit oder ohne Text) zur Herstel-
lung von Filmwerken oder jeder anderen Art von Aufnahmen auf Bildtonträger 
sowie jeder anderen Verbindung von Werken der Tonkunst (mit oder ohne Text) 
mit Werken anderer Gattungen auf Multimedia- und andere Datenträger oder 
in Datenbanken, Dokumentationssystemen oder in Speichern ähnlicher Art, 
u. a. mit der Möglichkeit interaktiver Nutzung, mit der Maßgabe, dass GEMA 
und Berechtigter sich gegenseitig von allen bekanntwerdenden Fällen benach-
richtigen. Der GEMA werden diese Rechte unter einer auflösenden Bedingung 
übertragen.

	 Die Bedingung tritt ein, wenn der Berechtigte der GEMA schriftlich mitteilt, 
dass er die Rechte im eigenen Namen wahrnehmen möchte. Diese Mitteilung 
muss innerhalb einer Frist von vier Wochen erfolgen; bei subverlegten Werken 
beträgt die Frist drei Monate. Die Frist wird von dem Zeitpunkt an berechnet, 
zu dem der Berechtigte im Einzelfall Kenntnis erlangt hat. In der Mitteilung des 
Berechtigten an die GEMA über einen ihm selbst bekanntgewordenen Einzelfall 
muss die Erklärung enthalten sein, ob er die Rechte im eigenen Namen wahr-
nehmen möchte. Der Rückfall tritt nur ein, soweit es sich um die Benutzung 
zur Herstellung eines bestimmten Filmwerkes oder sonstigen Bildtonträgers 
oder Multimedia- oder anderen Datenträgers oder die Verbindung mit Werken 
anderer Gattungen in einer bestimmten Datenbank, einem bestimmten Doku-
mentationssystem oder einem bestimmten Speicher ähnlicher Art handelt. Bei 
Filmwerken schließt der Rückfall das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung 
ein, soweit es sich um Werke handelt, die zur öffentlichen Vorführung in Licht-
spieltheatern oder zur Sendung bestimmt sind. Bei sonstigen Aufnahmen auf 
Bildtonträger beschränkt sich der Rückfall auf die Befugnis, die Zustimmung zur 
Werkverbindung und zur Herstellung von 50 gesondert zu kennzeichnenden 
Vervielfältigungsstücken für Einführungszwecke zu erteilen. Unberührt bleiben 
die Rechte für Fernsehproduktionen im Sinne von Abs. (3).

		  (2) Gegenüber Wochenschau-Herstellern ist die GEMA selbst zur Vergabe der 
Filmherstellungsrechte befugt, soweit es sich nicht um Auftragskompositionen 
und -texte handelt, die von einem Berechtigten einem bestimmten Wochen-
schau-Unternehmen zur ausschließlichen Benutzung für Wochenschauen gege-
ben und dementsprechend der GEMA gemeldet worden sind.

	 Der Berechtigte hat jedoch das Recht, die Wochenschau-Herstellungsrechte an 
ausländische Wochenschau-Hersteller von sich aus ohne Zustimmung der GEMA 
zu vergeben.
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		  (3) Bei Fernsehproduktionen vergibt die GEMA die Herstellungsrechte an Fern-
sehanstalten und deren eigene Werbegesellschaften insoweit, als es sich um Eigen- 
oder Auftragsproduktionen für eigene Sendezwecke und Übernahmesendungen 
handelt. Die Einwilligung des Berechtigten ist jedoch erforderlich, wenn Dritte an 
der Herstellung beteiligt sind oder wenn die Fernsehproduktionen von Dritten 
genutzt werden sollen. Das gilt insbesondere für Coproduktionen.

		  (4) In jedem Falle bleiben jedoch die Rechte bei Fernsehproduktionen und 
anderen Bildtonträgern bis auf die der GEMA vorbehaltenen Rechte dem Berech-
tigten selbst vorbehalten, wenn es sich handelt um

aa) vorbestehende dramatisch-musikalische Werke, sei es vollständig, als 
Querschnitt oder in größeren Teilen;
bb) die Benutzung eines Werkes (mit oder ohne Text) zur Herstellung eines 
dramatisch-musikalischen Werkes;
cc) die Verwendung von Konzertliedern, Schlagern oder Einlagen aus dra-
matisch-musikalischen Werken in anderen dramatisch-musikalischen oder 
dramatischen Werken oder in Fernsehproduktionen oder bei anderen Bildton-
trägern, die eine Verbindung mehrerer Musiktitel unter einem Leitgedanken 
und mit einem Handlungsfaden darstellen. Bei Fernsehproduktionen bleibt in 
allen diesen Fällen dem Berechtigten das Einwilligungsrecht vorbehalten. Die 
Einwilligung kann jedoch, soweit es sich um Eigen- oder Auftragsproduktio-
nen für eigene Sendezwecke und Übernahmesendungen der Fernsehanstal-
ten und deren eigener Werbegesellschaften handelt, vom Berechtigten nicht 
von der Zahlung einer Vergütung abhängig gemacht werden. Wird die Einwil-
ligung erteilt, erfolgt Verrechnung nach Maßgabe des Verteilungsplanes.

	 k)	 Unberührt bleibt die Befugnis des Berechtigten, die Einwilligung zur Benut-
zung eines Werkes (mit oder ohne Text) zur Herstellung von Werbespots der 
Werbung betreibenden Wirtschaft, z.B. im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen) 
zu erteilen. 

	 l)	 Die Rechte für Nutzungen, die durch technische oder rechtliche Weiterent-
wicklung der in den Absätzen a) bis i) geregelten Nutzungsarten entstehen und 
diesen entsprechen sowie darüber hinaus diejenigen Rechte für eigenständige 
Nutzungsarten, die erst nach Abschluss des Berechtigungsvertrages bekannt 
werden. Der Berechtigte kann die Übertragung der Rechte für eigenständige 
Nutzungsarten insgesamt oder für einzelne neu entstandene Nutzungsarten 
im Sinne des § 31a UrhG schriftlich widerrufen. Das Widerrufsrecht erlischt 
nach Ablauf von drei Monaten seit Absendung der schriftlichen Mitteilung über 
die beabsichtigte Aufnahme der Lizenzierung der neuartigen Nutzung durch 
die GEMA. Die schriftliche Mitteilung erfolgt jeweils in der an alle Mitglieder 
versandten Publikation „virtuos“, wobei auf dem Titelblatt in hervorgehobener 
Weise auf diese Mitteilung hingewiesen wird.

	 m) Die Ansprüche aus §§ 20b Abs. 2, 27 Abs. 1 und 2, 52a Abs. 4, 54 Abs. 1, 54b 
Abs. 1, 54e und 54f UrhG sowie 137 I Abs. 5 UrhG; dazu gehören die Vergütungs-
ansprüche aus § 27 Abs. 2 UrhG für Musiknoten.

Soweit der Berechtigte über die Rechte gegenwärtig nicht verfügen kann, überträgt 
er sie für den Fall, dass ihm die Verfügungsbefugnis wieder zufällt. Die Übertra-

§ 2
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gung umfasst die vorgenannten Rechte auch insoweit, als der Berechtigte sie durch 
Rechtsnachfolge erlangt oder erlangt hat.

1. Die GEMA ist berechtigt, die ihr vom Berechtigten übertragenen Rechte im eigenen 
Namen auszuüben, sie auszuwerten, die zu zahlende Gegenleistung in Empfang zu 
nehmen und über den Empfang rechtsverbindlich zu quittieren, die ihr übertragenen 
Rechte an Dritte ganz oder zum Teil weiter zu übertragen oder die Benutzung zu 
untersagen, alle ihr zustehenden Rechte auch gerichtlich in jeder der GEMA zweck-
mäßig erscheinenden Weise im eigenen Namen geltend zu machen.

2. Die GEMA sorgt durch den Abschluss von Mandats- und Gegenseitigkeitsverträ-
gen mit ausländischen Verwertungsgesellschaften dafür, dass die ihr vom Berech-
tigten übertragenen Rechte auch international wahrgenommen werden. Darüber 
hinaus ist die GEMA außerhalb ihres Verwaltungsgebietes nicht zur Rechtewahr-
nehmung verpflichtet. Ist die Rechtewahrnehmung für ein Land insgesamt oder 
im Hinblick auf einzelne Nutzungsarten nicht durch Mandats- oder Gegenseitig-
keitsverträge geregelt, so kann der Berechtigte für das entsprechende Land oder die 
entsprechenden Nutzungsarten jederzeit auch ohne Einhaltung der Kündigungs-
frist gemäß §§ 10 und 16 schriftlich die Rückübertragung der eingeräumten Rechte 
verlangen. Derartige Beschränkungen der internationalen Rechtewahrnehmung 
werden den Berechtigten regelmäßig über die an alle Berechtigten versandte Publi-
kation „virtuos“ mitgeteilt, wobei auf dem Titelblatt in hervorgehobener Weise auf 
diese Mitteilung hingewiesen wird.

Die Ansprüche des Berechtigten gegen die GEMA sind nur nach Vereinbarung mit 
der GEMA abtretbar. Die GEMA ist berechtigt, für die Bearbeitung von Pfändungen 
und Abtretungen – mit Ausnahme von Beitragsabtretungen an die Berufsverbän-
de – zu Lasten ihres Berechtigten (Schuldners) eine den Unkosten entsprechende 
Verwaltungsgebühr zu erheben6).

Bei Vorauszahlungen tritt der Berechtigte seine Zahlungsansprüche bis zur Tilgung 
der Vorauszahlungen unwiderruflich an die GEMA ab.

Der Berechtigte verpflichtet sich, der GEMA alle unter diesen Vertrag fallenden 
Werke auf den von ihr ausgegebenen Formularen, insbesondere unter Angabe des 
Titels und der Gattung der Werke, der Namen der Komponisten, Textdichter, Verleger 
und auch eines eventuellen Pseudonyms anzumelden, ein vervielfältigtes Exemplar 
jedes angemeldeten Werkes zur Registrierung vorzulegen und die Richtigkeit seiner 
Angaben hinsichtlich seiner Urheberschaft in der von der GEMA vorgeschriebenen 
Form nachzuweisen7).

Für Werke, die der Berechtigte nicht ordnungsgemäß anmeldet, verliert er gegen
über der GEMA den Anspruch auf Verrechnung bis zur ordnungsgemäßen Anmel-
dung.

6)	 Die Verwaltungsgebühr beträgt gegenwärtig EUR 12,50 als jährliche Verwaltungsgebühr und für 
jede Zahlung 2 ‰ des Zahlungsbetrages, mindestens EUR 2,50, jedoch höchstens EUR 1 000,00 
je Abtretung oder Pfändung und Jahr (zzgl. USt.).

7)	 Anmeldebogen für Originalwerke, abgedruckt auf Seite 403 f., Anmeldebogen für Subverleger, 
abgedruckt auf Seite 413 ff., Anmeldebogen für ein dramatisch-musikalisches Werk, abgedruckt 
auf Seite 418 f.

§ 3

§ 4

§ 5
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Der Berechtigte verpflichtet sich, der GEMA für die Feststellung seiner Rechte jede 
erforderliche Auskunft zu erteilen.

Der Berechtigte darf die Tarifpartner der GEMA oder anderer Verwertungsgesell-
schaften weder direkt noch indirekt an seinem Aufkommen beteiligen, damit diese 
bei der Nutzung des GEMA-Repertoires bestimmte Werke des Berechtigten in unge-
rechtfertigter Weise bevorzugen. Im Falle der Zuwiderhandlung ist der Berechtigte 
verpflichtet, einen Betrag in der Höhe an die Sozialkasse der GEMA abzuführen, in 
der er den Tarifpartner an seinem Aufkommen beteiligt hat. Übersteigt der an den 
Tarifpartner abgeführte Betrag die auf den Berechtigten entfallende Vergütung 
für das betroffene Werk, so ist nur diese Vergütung an die Sozialkasse der GEMA 
abzuführen.

Die anderen Vorschriften der Satzung über satzungswidriges Verhalten bleiben 
unberührt.

	 a)	 Satzung wie Verteilungsplan, auch soweit künftig die Satzung oder der 
Verteilungsplan geändert werden sollte, bilden einen Bestandteil dieses Ver-
trages.

	 Beschließt die Mitgliederversammlung in Zukunft Abänderungen oder Ergän-
zungen des Berechtigungsvertrages, die aus Gründen der kollektiven Rechte-
wahrnehmung für alle Berechtigten einheitlich gelten müssen, so gelten auch 
diese Abänderungen oder Ergänzungen als Bestandteil des Berechtigungsvertra-
ges. Alle sonstigen Abänderungen oder Ergänzungen des Berechtigungsvertra-
ges, insbesondere soweit sie den Umfang der von der GEMA wahrgenommenen 
Rechte betreffen, bedürfen der Zustimmung des Berechtigten. Abänderungen 
oder Ergänzungen des Berechtigungsvertrages sind dem Berechtigten schriftlich 
mitzuteilen. Soweit die Zustimmung des Berechtigten erforderlich ist, gilt diese 
als erteilt, wenn der Berechtigte der Abänderung oder Ergänzung nicht binnen 
drei Monaten seit Absendung der schriftlichen Mitteilung ausdrücklich schrift-
lich widerspricht; auf diese Rechtsfolge ist er in der Mitteilung hinzuweisen. Die 
schriftliche Mitteilung erfolgt in der auf die Mitgliederversammlung folgenden, 
an alle Mitglieder versandten Publikation „virtuos“, wobei auf dem Titelblatt in 
hervorgehobener Weise auf diese Mitteilung hingewiesen wird.

	 Der Berechtigte erklärt, Satzung und Verteilungsplan ausgehändigt erhalten zu 
haben.

	 b)	 Der Berechtigte, der seinen Verpflichtungen aus der Satzung, dem Vertei-
lungsplan und dem Berechtigungsvertrag nicht nachkommt, ist verpflichtet, 
die der GEMA durch seinen Verzug entstandenen Kosten zu erstatten.

Der Berechtigte verpflichtet sich, jeden Wechsel des Wohnsitzes und der Staats-
angehörigkeit, jede Änderung der Firma, ihrer Inhaber- und Gesellschafterverhält-
nisse oder in der Zeichnung der Firma, jede Verlegung der Niederlassung sowie 
jeden Fall der Inverlagnahme oder des Verlagswechsels unverzüglich der GEMA 
anzuzeigen.

Wird die Anzeige der Adressenänderung vom Berechtigten oder im Todesfall durch 
seinen Rechtsnachfolger unterlassen und läßt sich die neue Adresse des Berech-
tigten nicht durch Rückfrage bei der für den letzten Wohnsitz zuständigen Melde
behörde feststellen, so ist die GEMA berechtigt, den Berechtigungsvertrag zum 

§ 5 a

§ 6

§ 7
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Ende des Geschäftsjahres vorzeitig zu kündigen, in dem die negative Nachricht 
der Meldebehörde eingegangen ist. Die Kündigung erfolgt in diesem Falle durch 
eingeschriebenen Brief, der an die letzte der GEMA bekanntgegebene Adresse zu 
richten ist. Nach Ablauf eines weiteren Geschäftsjahres kann der Aufsichtsrat über 
die bis zur Beendigung des Vertrages etwa vorhandenen Guthaben nach eige-
nem Ermessen bestimmen, falls der Berechtigte bis dahin keine eigene Verfügung 
getroffen hat.

1. Der Berechtigte verpflichtet sich, bei erstmaligem Vertragsabschluss einmalig 
eine vom Aufsichtsrat festzusetzende Aufnahmegebühr an die GEMA zu entrich-
ten 8).

2. Der Berechtigte verpflichtet sich, einen vom Aufsichtsrat festzusetzenden jähr-
lichen Mitgliedsbeitrag an die GEMA zu entrichten9).

Bei Vertragsabschluss ist der Mitgliedsbeitrag im voraus zu bezahlen. In den Fol-
gejahren wird der Mitgliedsbeitrag jährlich dem Mitgliedskonto des Berechtigten 
belastet und gegen die in dem betreffenden Jahr anfallenden Gutschriften ver-
rechnet. Soweit die für den Berechtigten anfallenden Gutschriften die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages nicht erreichen, ist der Berechtigte zur umgehenden Zahlung 
des Differenzbetrages an die GEMA verpflichtet. Erreichen die für den Berechtigten 
erfolgenden Gutschriften die Höhe des Mitgliedsbeitrages in drei aufeinanderfol-
genden Jahren nicht, so kann die GEMA den Berechtigungsvertrag zum Ende des 
darauffolgenden Geschäftsjahres vorzeitig schriftlich kündigen oder die weitere 
Wahrnehmung seiner Rechte davon abhängig machen, dass der Mitgliedsbeitrag 
bei Beginn des Geschäftsjahres im voraus entrichtet wird.

3. Im Gegensatz zu der Regelung über die Verteilung der Erträge aus dem Auf-
führungsrecht gilt vorbehaltlich anderweitiger Beschlüsse für die Verteilung der 
Erträge aus dem Vervielfältigungsrecht der Grundsatz, dass der GEMA aus diesen 
Erträgen eine Kommission in Höhe von bis zu 25 % zusteht.

Für die Rechtsnachfolge im Vertragsverhältnis sind die allgemeinen gesetzlichen 
Bestimmungen maßgebend, soweit nicht die GEMA-Satzung und dieser Vertrag 
abweichende Bestimmungen enthalten.

Im Falle des Todes des Berechtigten wird der Berechtigungsvertrag mit dessen 
Rechtsnachfolger bzw. Rechtsnachfolgern in den Urheberrechten fortgesetzt. Die 
GEMA kann verlangen, dass der Nachweis der Rechtsinhaberschaft durch einen 
Erbschein, die Vorlage eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder sonstiger vom 
Nachlassgericht auszustellender Urkunden geführt wird. Bis zum Nachweis der 
Rechtsinhaberschaft ist die GEMA zu Auszahlungen nicht verpflichtet.

Sind mehrere Rechtsnachfolger vorhanden, müssen diese ihre Rechte gegenüber 
der GEMA durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten ausüben. Die GEMA kann 
verlangen, dass die Bevollmächtigung durch öffentlich beglaubigte Urkunden nach-
gewiesen wird. Bis zur Bestellung eines gemeinsamen Bevollmächtigten ist die 
GEMA zu Auszahlungen nicht verpflichtet.

8)	 Die Aufnahmegebühr beträgt gegenwärtig EUR 51,13 (zzgl. USt.) für Urheber, EUR 102,26 (zzgl. 
USt.) für Verleger.

9)	 Der Mitgliedsbeitrag beträgt gegenwärtig EUR 25,56 (o. USt.). 

§ 8

§ 9
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Jeder Rechtsnachfolger in den Urheberrechten eines verstorbenen Berechtigten ist 
verpflichtet, den Todesfall innerhalb von 6 Wochen nach Kenntniserhalt der GEMA 
mitzuteilen. Hinterlässt ein Berechtigter mehrere Rechtsnachfolger und verstirbt 
einer dieser Rechtsnachfolger, so ist auch der nach Abs. 3 zu bestellende gemein-
same Bevollmächtigte zu dieser Mitteilung verpflichtet.

Kommt ein zur Mitteilung Verpflichteter dieser Pflicht nicht nach und bewirkt die 
GEMA deshalb rechtsgrundlose Zahlungen, so ist die GEMA berechtigt, diese Zah-
lungen zurückzufordern, ohne dass von den Zahlungsempfängern ein Wegfall der 
Bereicherung gem. § 818 Abs. 3 BGB geltend gemacht werden kann.

Werden innerhalb von zwei Jahren nach dem Tode des Berechtigten keine Ansprü-
che auf die Rechtsnachfolge in den Urheberrechten geltend gemacht und errei-
chen die für die unbekannten Rechtsnachfolger erfolgenden Gutschriften in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren die Höhe des Mitgliedsbeitrages nicht, so endet der 
Berechtigungsvertrag zum Ende des darauffolgenden Geschäftsjahres.

1. Der Vertrag wird mit Wirkung vom …… zunächst für die Dauer von sechs Jahren 
geschlossen. Falls der Vertrag nicht ein Jahr vor Ablauf schriftlich gekündigt wird, 
verlängert er sich jeweils um sechs Jahre.

2. Abweichend von Ziff. 1 kann der Berechtigungsvertrag hinsichtlich der Rechts-
übertragung für die von § 1h) Abs. 2 bis 4 erfassten Onlinenutzungen unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten schriftlich zum Ende eines jeden Kalenderjahres 
gekündigt werden.

Soweit dies für die von § 1h) Abs. 2 bis 4 erfassten Onlinenutzungen erforderlich ist, 
umfasst die Teilkündigung auch das Recht, Werke der Tonkunst aufzunehmen und 
technisch aufzubereiten. Umfasst ist auch die sich an eine solche Onlinenutzung 
unmittelbar anschließende Speicherung des übermittelten Werkes beim Endnutzer 
(Download).

Im Übrigen bleiben Bestand und Laufzeit des Berechtigungsvertrages von der Teil-
kündigung unberührt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Rechtsübertragung 
für die von § 1b) und d) erfassten Sendevorgänge, auch soweit sie im Wege der 
Onlinedistribution erfolgen (z.B. Internetradio und Internetfernsehen).

Mit Beendigung des Vertrages fallen die Rechte an den bisherigen Berechtigten 
zurück, ohne dass es einer besonderen Rückübertragung bedarf. Jedoch soll zur 
Vermeidung einer Störung der öffentlichen Musikpflege die Auseinandersetzung 
bezüglich der zurückfallenden Urheberrechte in der Weise erfolgen, dass die Musik-
verbraucher, deren Verträge vor Beendigung dieses Berechtigungsvertrages für die 
Nutzung von Werken des ausgeschiedenen Berechtigten abgeschlossen wurden 
und über den Zeitpunkt des Ablaufs des Berechtigungsvertrages hinaus bestehen, 
für die ganze Dauer ihrer Verträge zur Nutzung befugt bleiben.

Die Verrechnung der demnach etwa noch auf den ausgeschiedenen Berechtigten 
entfallenden Erträge erfolgt nach den Bestimmungen des Verteilungsplanes der 
GEMA.

Wird die GEMA aufgelöst, so gilt dieser Vertrag zum Ende desjenigen Vierteljahres 
als gekündigt, welches auf das Vierteljahr folgt, in dem der Auflösungsbeschluss 
durch die zuständige Staatsbehörde genehmigt ist.

§ 10

§ 11

§ 12
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Der Erfüllungsort dieses Vertrages ist der Sitz der GEMA, durch den auch der 
Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen den Parteien aus diesem Vertrage 
bestimmt wird.

Dieser Vertrag, von dem der Berechtigte eine Ausfertigung erhält, wird von beiden 
Teilen unterzeichnet. Soweit zwischen den vertragschließenden Parteien bereits ein 
Vertragsverhältnis bestanden hat, tritt dieser Vertrag an die Stelle der bisherigen 
Vereinbarungen.

Zu Änderungen des Berechtigungsvertrages bedarf es der für Satzungs- und 
Verteilungsplan-Änderungen erforderlichen Mehrheit in der Mitgliederversamm-
lung.

Auf den Berechtigungsvertrag finden die Vorschriften des § 3 Ziff. 2 der Satzung der 
GEMA Anwendung. Die Rechtsübertragung erfolgt demgemäß für drei Jahre, jedoch 
mindestens bis zum Jahresende nach Ablauf des dritten Jahres, und verlängert 
sich jeweils um drei Jahre, falls keine Kündigung unter Einhaltung einer Frist von 
sechs Monaten zum Ende des jeweiligen Drei-Jahres-Zyklus erfolgt. § 10 Ziff. 2 des 
Berechtigungsvertrages bleibt unberührt. Ausgenommen von der Rechtsübertra-
gung werden folgende Länder – Nutzungsarten –:

Berlin, den �����������������������������������������������������

GEMA

Gesellschaft für musikalische Auffüh-
rungs- und mechanische Vervielfälti-
gungsrechte

Der Vorstand:

�������������������������������������������������������������������������

................................ , den �������������������������������

(Handelt es sich nicht um eine Einzel-
person, so ist Angabe der Rechtsform 
des Verlages erforderlich [z. B. Einzelfir-
ma, OHG, KG, GmbH, AG]. Der Berech-
tigungsvertrag muss in solchen Fällen 
durch die im Handelsregister eingetra-
genen Vertretungsberechtigten unter 
Hinzufügung des Firmenstempels 
unterschrieben werden.)

�������������������������������������������������������������������������

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16
Besondere 

Vereinbarungen




